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1. AUFGABENSTELLUNG 

Die Firma iC consulenten Ziviltechniker GmbH wurde von IM - QUADRAT Immobilien 
Vermittlung & Verwaltung GmbH beauftragt, für das Gebäude in der Zöchbauerstraße 9, 
1160 Wien, einen Energieausweis für den Bestand zu erstellen. 

2. PROJEKTBESCHREIBUNG 

Das Gebäude in der Zöchbauerstraße 9 liegt im 16. Wiener Gemeindebezirk und wurde in 
den Jahren 2008 - 2009 erbaut. Es ist ein Teil des Komplexes (blau markiert) zwischen 
Huttengasse 37 und Zöchbauerstraße 9.  
 

 
  

Abbildung 1: Lageplan (Quelle: www.wien.gv.at) 

Der ganze Komplex ist mit einem unbeheizten Kellergeschoß mit Tiefgarage verbunden 
und umfasst zwei Wohngebäude, die straßenseitig orientiert sind und ein eingeschoßiges 
Objekt mit zwei Wohnungen, das sich in dem Hof befindet. Einfahrt zu Garage liegt in der 
Huttengasse 37.  
 
Das Objekt Zöchbauerstraße 9 (rot markiert) besteht aus einem Kellergeschoss 
(unbeheizt), Erdgeschoss, vier Obergeschossen und zwei Dachgeschossen. Im 
Kellergeschoss, das unter allen Objekten läuft, befindet sich die Tiefgarage 
(Doppelparkersystem), Haustechnikräume, Einlagerungsräume und Abstellräume. Das 
Erdgeschoss besteht aus fünf Wohnungen und einem Müllraum. Die weiteren Geschosse 
(1.OG bis 2.DG) bestehen aus Wohnungen. 
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Die tragenden Bauteile sind in Ziegelmauerwerk oder Stahlbeton ausgeführt. Die 
Außenwandkonstruktion ist größtenteils ein Wärmedämmverbundsystem mit einer 
Dämmstärke von 7 cm und verputzter Oberfläche.  
 
Das Dach wurde als Sargdeckelkonstruktion in Stahlbetonbauweise mit außen liegender 
Wärmedämmung (Dämmstärke = 20 cm) ausgeführt.  
 
Das Kellergeschoß (Garage) ist unbeheizt und mit einer Wärmedämmung an der 
Deckenunterseite ausgeführt. Die Dämmstärke beträgt 10 cm. 
 
Die Raumheizung erfolgt zentral mit Gas (Brennwertgerät). Die Wärmeabgabe erfolgt 
kleinflächig über Radiatoren und Einzelraumheizer. Die Warmwasserbereitung ist mit der 
Raumheizung kombiniert. Im konditionierten Bereich befindet sich ein indirekter, 
gasbeheizter Warmwasserspeicher.  
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3. ALLGEMEINES 

Wir erlauben uns darauf hinzuweisen, dass der Energieausweis bei Inbestandgabe 
(Verkauf, Vermietung, etc.) eines Objektes lt. Energieausweisvorlagegesetz EAVG 2012 
spätestens bei der Abgabe der Vertragserklärung durch den Bestandnehmer vom 
Bestandgeber vorzulegen ist. Zusätzlich sind bei Immobilienanzeigen die 
Energieeffizienzindikatoren (HWBSK und fGEE) anzuführen. 
 
Für die Form der Ausstellung des Energieausweises gibt es 3 Möglichkeiten. Es kann ein 
EA für das gesamte Objekt bzw. den Gebäudeteil oder für die spezielle Nutzungseinheit 
oder für eine technisch vergleichbare Nutzungseinheit erstellt werden. Ein 
Energieausweis ist 10 Jahre ab Ausstellung gültig. Bei einer Neuvermietung, Vermietung 
anderer Nutzungseinheiten oder Gebäudeteilen sind, außer es liegt ein gültiger EA für das 
gesamte Objekt vor, weitere Energieausweise erforderlich. 
 
Dieses Dokument wurde auf Basis der zum Zeitpunkt der Befundaufnahme zur Verfügung 
stehenden Fakten erstellt. Bei Auftreten weiterer oder anderer Tatsachen behält sich der 
Sachverständige eine anderslautende Stellungnahme vor. 
 
Der Energieausweis wurde aufgrund der vorhandenen Unterlagen 
(Bestandsenergieausweis aus dem Jahr 2009, iC consulenten ZT GmbH) aktualisiert.  
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4. GRUNDLAGEN 

4.1. VERWENDETE NORMEN UND RICHTLINIEN 

• Wiener Bautechnikverordnung, 3.Juni 2008 (WBTV, LGBl. für Wien Nr. 

31/2008), in der derzeit gültigen Fassung (31.01.2020, 4. Verordnung: 

Wiener Bautechnikverordnung; Änderung [CELEX-Nrn.: 32010L0031, 

32013L0059 und 32018L0844]) 

• Österreichisches Institut für Bautechnik: OIB – Richtlinie 6 

„Energieeinsparung und Wärmeschutz“ Ausgabe April 2019 

• Österreichisches Institut für Bautechnik: OIB – Richtlinie 6 „Leitfaden 

Energietechnisches Verhalten von Gebäuden“ Ausgabe April 2019 

• Österreichisches Institut für Bautechnik: Erläuternde Bemerkungen zu OIB –

Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ und zum OIB – Leitfaden 

„Energietechnisches Verhalten von Gebäuden“; Ausgabe April 2019 

• ÖNORM B 8110-2; „Wärmeschutz im Hochbau - Teil 2: 

Wasserdampfdiffusion, -konvektion und Kondensationsschutz“; Ausgabe 

Januar 2020 

• ÖNORM B 8110-3; „Wärmeschutz im Hochbau - Teil 3: Ermittlung der 

operativen Temperatur im Sommerfall (Parameter zur Vermeidung 

sommerlicher Überwärmung)“; Ausgabe Juni 2020 

• ÖNORM B 8110-5; „Wärmeschutz im Hochbau - Teil 5: Klimamodell und 

Nutzungsprofile“; Ausgabe März 2019 

• ÖNORM B 8110-6-1; „Wärmeschutz im Hochbau - Teil 6-1: Grundlagen und 

Nachweisverfahren - Heizwärmebedarf und Kühlbedarf“; Ausgabe Januar 

2019 

• ÖNORM B 8110-6-2; „Wärmeschutz im Hochbau - Teil 6-2: Grundlagen und 

Nachweisverfahren - Heizwärmebedarf und Kühlbedarf - 

Validierungsbeispiele für den Heizwärme- und Kühlbedarf“; Ausgabe 

November 2019  

• ÖNORM B 8110-8; „Wärmeschutz im Hochbau, Teil 8: Tabellierte 

wärmeschutztechnische Bemessungswerte von Bauteilen“; Ausgabe April 

2017 

• ÖNORM H 5050; „Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden – Teil 1: 

Berechnung des Gesamtenergieeffizienzfaktors“; Ausgabe Januar 2019 

• ÖNORM H 5056; „Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden – Teil 1: 

Heiztechnikenergiebedarf“; Ausgabe Januar 2019 

• ÖNORM H 5057; „Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden – Teil 1: 

Raumlufttechnikenergiebedarf für Wohn- und Nichtwohngebäude“; 

Ausgabe Januar 2019 

• ÖNORM H 5058; „Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden – Teil 1: 

Kühltechnikenergiebedarf“; Ausgabe Januar 2019 
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• ÖNORM H 5059; „Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden – Teil 1: 

Beleuchtungsenergiebedarf (Nationale Ergänzung zu ÖNORM EN 15193)“; 

Ausgabe Januar 2019 

• ÖNORM EN 15193; „Energetische Bewertung von Gebäuden - Energetische 

Anforderungen an die Beleuchtung – Teil 1: Spezifikationen, Modul M9“; 

Ausgabe Oktober 2017 

4.2. WEITERE UNTERLAGEN 

• Einreichpläne (Stand: 04.2008) 

• Bestandsenergieausweis (iC consulenten ZT GmbH, 23.07.2009) 
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5. BAUPHYSIKALISCHE ANFORDERUNGEN 

5.1. THERMISCHE ANFORDERUNGEN AN DIE GEBÄUDEENERGIEEFFIZIENZ ENTSPRECHEND 
WIENER BAUTECHNIKVERORDNUNG 

5.1.1. Nutzungskategorien 

Die Anforderungen für Neubauten, und Bestandsobjekte an die Energieeffizienz werden 
in Abhängigkeit des Gebäudetyps und folgender Gebäudekategorien definiert. 
 
Wohngebäude (auch mit anderweitiger Nutzung < 250m² NGFL): 

• Wohngebäude mit einer oder zwei Nutzungseinheiten 

• Wohngebäude mit drei bis neun Nutzungseinheiten 

• Wohngebäude mit zehn und mehr Nutzungseinheiten 

Nichtwohngebäude: 

• Bürogebäude 

• Bildungseinrichtungen 

• Krankenhäuser 

• Heime 

• Beherbergungsbetriebe 

• Gaststätten 

• Veranstaltungsstätten und Mehrzweckgebäude 

• Sportstätten 

• Verkaufsstätten 

Sonstige Arten Energie verbrauchender Gebäude (SKG): 

• Sonstige konditionierte Gebäude 

 
Ausnahmen: 

• religiöse Gebäude 

• unkonditionierte oder nur frostfrei (≤5°C) Gebäude 

• geringfügig genutzte Wohnobjekte, Sommerhäuser (max. Nutzung von 

November bis März ≤31Tage) 

• prov. Gebäude (Nutzung <2Jahre) 

• Gebäude für Betriebsanlagen sowie landwirtschaftliche Nutzgebäude, die 

überwiegend durch interne Lasten konditioniert werden 

• kleine Wohnobjekte (weniger als 50m² Nutzfläche), für diese sind nur die 

Bauteilanforderungen einzuhalten 
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5.1.2. Anforderungen an Energiekennzahlen 

Anforderungen nach OIB-RL 6: Kap. 4.3.1: Wohngebäude 
 
Für die Nachweisführung der Einhaltung der Anforderungen über den Endenergiebedarf 
gelten folgende Höchstwerte: 
 

 

Tabelle 1: Anforderungen über den Endenergiebedarf lt. OIB-RL 6 

 
Für die Nachweisführung der Einhaltung der Anforderungen über den 
Gesamtenergieeffizienz-Faktor gelten folgende Höchstwerte: 
 

 

Tabelle 2: Anforderungen über den Gesamtenergieeffizienz-Faktor lt. OIB-RL 6 

5.1.3. Thermische Anforderungen an Bauteile entsprechend Wiener Bautechnikverordnung 

Unbeschadet der Anforderungen an die Gebäudeenergieeffizienz (Heizwärmebedarf 
usw.) müssen bei konditionierten Räumen folgende Grenzwerte für den 
Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) von Bauteilen eingehalten werden. 
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Bauteil  U-Wert 
[W/m²K] 

WÄNDE gegen Außenluft (1) 
WÄNDE gegen unbeheizte oder nicht ausgebaute Dachräume (1) 

0,35 

WÄNDE (Trennwände) zwischen Wohn- oder Betriebseinheiten oder zu 
konditionierten Treppenhäusern 

1,30 

WÄNDE gegen unbeheizte, frostfrei zu haltende Gebäudeteile 
(ausgenommen Dachräume), sowie gegen Garagen (1) 

0,60 

WÄNDE gegen andere Bauwerke an Nachbargrundstücks- bzw. 
Bauplatzgrenzen (1) 

0,5 

WÄNDE erdberührt (1) 0,40 

TRANSPARENTE BAUTEILE (sonstige vertikale) gegen unbeheizte 
Gebäudeteile (4) 

2,50 

FENSTER, FENSTERTÜREN, VERGLASTE TÜREN in Wohngebäuden gegen 
Außenluft (bezogen auf Prüfnormmaß) (2,3) 

1,40 

FENSTER, FENSTERTÜREN, VERGLASTE TÜREN in Nichtwohngebäuden 
gegen Außenluft (bezogen auf Prüfnormmaß) (2,3) 

1,70 

Sonstige TRANSPARENTE BAUTEILE vertikal gegen Außenluft (4) 1,70 

DACHFLÄCHENFENSTER gegen Außenluft (5,6) 1,70 

TÜREN unverglast gegen Außenluft (bezogen auf Prüfnormmaß) (7) 1,70 

TÜREN unverglast gegen unbeheizte Gebäudeteile (bezogen auf 
Prüfnormmaß) (7) 

2,50 

TORE Rolltore, Sektionaltore u.dgl. gegen Außenluft (3,8) 2,50 

Sonstige TRANSPARENTE BAUTEILE horizontal oder in Schrägen gegen 
Außenluft (4,5) 

2,00 

DECKEN gegen Außenluft, gegen Dachräume (durchlüftet oder 
ungedämmt) und über Durchfahrten sowie DACHSCHRÄGEN gegen 
Außenluft (1) 

0,20 

DECKEN über Außenluft (Durchfahrt, Parkdecks, Erker) (1) 0,20 

DECKEN gegen unbeheizte Gebäudeteile (1) 0,40 

DECKEN gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten (1) 0,90 

DECKEN gegen Garagen (1) 0,30 

BÖDEN erdberührt (1) 0,40 

WÄNDE, INNENTÜREN und DECKEN innerhalb von Wohn- und 
Betriebseinheiten 

- 

(1) für Wände, Decken und Böden kleinflächig gegen Außenluft, Erdreich und unbeheizten 
Gebäudeteilen darf für 2% der jeweiligen Fläche der U-Wert bis zum Doppelten des 
Anforderungswertes betragen, sofern Punkt 4.8 eingehalten wird. 
(2) Prüfnormmaß Fenster 1,23 x 1,48m; Prüfnormmaß Fenstertüren 1,48 x 2,18m 
(3) Insbesondere aus funktionalen Gründen (z.B. Schnelllauftore, automatische 
Glasschiebeeingangstüren, Karusseltüren) darf in begründeten Fällen dieser Wert überschritten 
werden. 
(4) Für großflächige, verglaste Fassadenkonstruktionen sind die Abmessungen zur Ermittlung des U-
Wertes durch die Symmetrieebenen zu begrenzen 
(5) Die definierte Anforderung bezieht sich auf die senkrechte Einbausituation, eine Umrechnung 
auf den tatsächlichen Einbauwinkel in Bezug auf die Anforderungserfüllung des U-Wertes muss 
nicht vorgenommen werden 
(6) Prüfnormmaß Dachflächenfenster 1,23 x 1,48m 
(7) Prüfnormmaß Türen 1,23 x 2,18m 
(8) Prüfnormmaß Tore 2,00 x 2,18m 

 

Tabelle 3: Thermische Anforderungen entsprechend Wiener Bautechnikverordnung resp. OIB -
RL 6 
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6. NUTZUNGSKATEGORIEN 

Das Gebäude weist eine Nutzfläche größer 50m² auf. Die Zuordnung zu einer der unter 
5.1.1 angeführten Gebäudekategorien erfolgt anhand der überwiegenden Nutzung, 
sofern andere Nutzungen jeweils 250 m² Netto-Grundfläche nicht überschreiten. Wenn 
für eine Nutzung 250 m² Netto-Grundfläche überschritten werden, ist wie folgt 
vorzugehen: 
 
Es ist entweder eine Teilung des Gebäudes und eine Zuordnung der einzelnen 
Gebäudeteile zu den unter 5.1.1 angeführten Gebäudekategorien durchzuführen, oder 
das gesamte Gebäude ist für die verschiedenen Kategorien mehrmals zu berechnen. In 
beiden Fällen erfolgt die Überprüfung der Anforderung in Abhängigkeit von der Kategorie 
getrennt. 
 
Da die konditionierten Bereiche des Objektes nur für Wohnzwecke genutzt werden, 
genügt der Nachweis der Energieeffizient für das Gesamtvolumen des Gebäudes, eine 
Zonierung ist nicht notwendig. Das Gebäude wird zu Nutzungskategorie Wohnen 
zugewiesen.  
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7. FLÄCHENERMITTLUNG 
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8. AUFBAUTEN 
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9. ENERGIEAUSWEIS 

 



Zöchbauerstraße 9, 1160 Wien iC consulenten 
Energieausweis lt. OIB-Richtlinie 6  29.04.2021 

Revision: 00  Seite 31 

 





Zöchbauerstraße 9, 1160 Wien iC consulenten 
Energieausweis lt. OIB-Richtlinie 6  29.04.2021 

Revision: 00  Seite 32 



Zöchbauerstraße 9, 1160 Wien iC consulenten 
Energieausweis lt. OIB-Richtlinie 6  29.04.2021 

Revision: 00  Seite 33 



Zöchbauerstraße 9, 1160 Wien iC consulenten 
Energieausweis lt. OIB-Richtlinie 6  29.04.2021 

Revision: 00  Seite 34 



Zöchbauerstraße 9, 1160 Wien iC consulenten 
Energieausweis lt. OIB-Richtlinie 6  29.04.2021 

Revision: 00  Seite 35 



Zöchbauerstraße 9, 1160 Wien iC consulenten 
Energieausweis lt. OIB-Richtlinie 6  29.04.2021 

Revision: 00  Seite 36 



Zöchbauerstraße 9, 1160 Wien iC consulenten 
Energieausweis lt. OIB-Richtlinie 6  29.04.2021 

Revision: 00  Seite 37 



Zöchbauerstraße 9, 1160 Wien iC consulenten 
Energieausweis lt. OIB-Richtlinie 6  29.04.2021 

Revision: 00  Seite 38 



Zöchbauerstraße 9, 1160 Wien iC consulenten 
Energieausweis lt. OIB-Richtlinie 6  29.04.2021 

Revision: 00  Seite 39 



Zöchbauerstraße 9, 1160 Wien iC consulenten 
Energieausweis lt. OIB-Richtlinie 6  29.04.2021 

Revision: 00  Seite 40 



Zöchbauerstraße 9, 1160 Wien iC consulenten 
Energieausweis lt. OIB-Richtlinie 6  29.04.2021 

Revision: 00  Seite 41 

 



Zöchbauerstraße 9, 1160 Wien iC consulenten 
Energieausweis lt. OIB-Richtlinie 6  29.04.2021 

Revision: 00  Seite 42 

9.1. ANLAGENTECHNIK 
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10. BEFUND  

Gemäß den Vorgaben der OIB-RL 6 muss im Energieausweis eine Beurteilung der 
thermische Qualität der Gebäudehülle, der haustechnischen Anlagen, der Verwendung 
erneuerbarer Energien sowie organisatorischer Maßnahmen enthalten sein. 

Thermische Qualität der Gebäudehülle 

Das Gebäude wurde in Jahren 2008/2009 errichtet. Die Qualität der Gebäudehülle 
entspricht dem damaligen Stand der Technik. 
 
Die Außenwände der thermischen Gebäudehülle sind größtenteils in Ziegelmauerwerk 
oder Stahlbeton errichtet und als ein Wärmedämmverbundsystem mit einer Dämmstärke 
von 7 cm und verputzter Oberfläche ausgeführt. Der Wärmeschutz der einzigen 
Stahlbeton - Außenwände, die einen wesentlichen Anteil an der thermischen 
Gebäudehülle haben, ist nach dem heutigen Stand der Technik nicht ausreichend. 

 
Fenster und Fenstertüren haben einen U-Wert von 1,24 W/m²K. Der Wärmeschutz der 
transparenten Bauteile ist somit aus heutiger Sicht ausreichend. 
 
Die Häuser sind mehr als 10 Jahre alt und entsprechen den Anforderungen der 
Errichtungszeit aber nicht den heutigen Richtlinien. 

Qualität der haustechnischen Anlagen 

Die Raumheizung erfolgt zentral mit Gas (Brennwertgerät). Die Wärmeabgabe erfolgt 
kleinflächig über Radiatoren und Einzelraumheizer. Die Warmwasserbereitung ist mit der 
Raumheizung kombiniert. Im konditionierten Bereich befindet sich ein indirekter, 
gasbeheizter Warmwasserspeicher.  

Verwendung erneuerbarer Energien 

Erneuerbare Energieträger werden bei diesem Gebäude nicht eingesetzt. 

Organisatorische Maßnahmen 

Die Heizkörper werden mit Hand geregelt. 
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11. VERBESSERUNGSMAßNAHMEN AM BESTANDSOBJEKT 

11.1. BEURTEILUNG NACH OIB-RL 6 

Das Gebäude erfüllt im Bestand die Anforderungen für größere Renovierungen (gemäß 
den Vorgaben der OIB-RL 6/2019 mit spätestens 1.1.2021). Unabhängig davon sind fol-
gende Verbesserungen zu empfehlen, bzw. können die Gebäudeenergieeffizienz weiter 
erhöhen: 
 

• Erhöhung der Stärke der Wärmedämmung auf den Wandflächen in Stahlbe-
tonbauweise und Dachflächen (Dachschräge) 

• Tausch der Heizungsanlage (z.B. zu Luftwärmepumpe) 

• Steuerung der Raumheizung durch optimierte Geräte  

• Thermische Sanierung der Fenster und Eingangstür (Tausch der Bestands-
fenster gegen neue – 3-fach Isolierverglasung - mit einem U-Wert unter 1,0 
W/m²K) nach Ablauf deren Lebensdauer 

• Verwendung von erneuerbaren Energiequellen 
 
Damit kann im Energieausweis die höhere Klasse für HWBRef,SK für das Gebäude erreicht 
werden. 

 

12. DATEN FÜR DIE IMMOBILIENANZEIGE  

Entsprechend EAVG 2012 sind bei Immobilienanzeigen die Energieeffizienzindikatoren 
(HWBSK und fGEE) des Gebäudes oder des Nutzungsobjektes anzuführen. 
 

Gebäude HWBRef,SK [kWh/m²a] fGEE [-] 

Wohnen – Zöchbauerstraße 9  46 0,94 

Tabelle 4: Standort bezogener Heizwärmebedarf (HWBRef,SK) und Gesamtenergieeffizienzfaktor 
(fGEE) 
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13. ZUSAMMENFASSUNG 

Die Firma iC consulenten Ziviltechniker GmbH hat im Auftrag von IM - QUADRAT 
Immobilien Vermittlung & Verwaltung GmbH für das Gebäude in der Zöchbauerstraße 9, 
1160 Wien, einen Energieausweis für den Bestand erstellt. 
 
Die Berechnungen wurden gemäß OIB-Richtlinie 6 in der gültigen Fassung durchgeführt. 
 
Es wurden folgende Energiekennzahlen ermittelt: 
 

Gebäude HWBRef,SK [kWh/m²a] fGEE [-] 

Wohnen – Zöchbauerstraße 9  46 0,94 

Tabelle 5: Zusammenfassung 

 
 
 
 
 
Wien, am 29.04.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DI Dominika Pinkas 
Bauphysik 

Ing. Lucas Artner 
Teamleitung Bauphysik 

 


